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Anlage 2

zu vorstehender 
Erster Durchführungsbestimmung 
(Muster eines Beschlusses über 
die Erklärung von Einzelgebilden 
der Natur zu Naturdenkmälern)

Beschluß Nr. . . * * , » *
über die Erklärung von Einzelgebilden der Natur 

zu Naturdenkmälern
Vom...................... ............................

I.
Auf Grund der Bestimmungen des § 3 Abs. 1 und 
des § 6 des Naturschutzgesetzes (NSchGes.) vom

4. August 1954 (GBl. S. 695) in Verbindung mit den Be
stimmungen des § 5 der Ersten Durchführungsbestim
mung (1. DB) vom 15. Februar 1955 (GBl. I S. 165) 
werden

mit Wirkung vom ............................................
nachstehend bezeichnete Einzelgebilde der Natur zu

Naturdenkmälern
erklärt.

Art. Name 
des 

Einzel
gebildes

Eigen
tümer

Gemeinde

Meßtisch-
blatt-Nr.
Koordi
naten

Mit
geschützte

Umge
bung

Reg.-
Nummer

1 2 3 4 5

II.
(1) Gemäß § 3 Abs. 2 des NSchGes. ist es verboten, ein 

Naturdenkmal zu beschädigen, zu zerstören oder es 
ohne Genehmigung der Kreis-Naturschutzverwaltung 
zu verändern oder zu entfernen. Als Beschädigung gilt 
auch das Anbringen von Tafeln, Aufschriften und Zei
chen sowie bei Bäumen das Ausästen, das Abbrechen 
von Zweigen, das Verletzen des Wurzelwerkes oder die 
Vornahme sonstiger Handlungen, die das Wachstum 
beeinträchtigen können (§ 3 Abs. 3 der 1. DB).

(2) Ist zur Errichtung und Pflege von Naturdenk
mälern die Umgebung mitgeschützt, so dürfen in der 
mit unter Schutz gestellten Umgebung z. B. Schutt und 
Unrat nicht abgeladen und Verkaufsstände und Zelte 
nicht aufgestellt werden (§ 3 Abs. 2 der 1. DB).

(3) Wer den vorstehend bezeichne ten Verboten zu
widerhandelt, wird gemäß § 18 des NSchGes. mit Ge
fängnis bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe oder 
einer dieser Strafen bestraft, soweit nicht nach anderen 
gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe ver
wirkt. ist. Neben der Strafe können gemäß § 19 des 
NSchGes. bewegliche Sachen, die durch die Tat erlangt 
oder mit denen die Zuwiderhandlungen begangen wur
den, ohne Rücksicht auf Eigentumsverhältnisse und 
sonstige Rechte Dritter eingezogen werden.

................................, den ........................... ....................

Rat des Kreises .........................................
als Kreis-Naturschutzverwaltung

(Siegel)

(Unterschrift)

Anlage 3
zu vorstehender 

Erster Durchführungsbestimmung 
(Muster eines Registers für Land

schaftsschutzgebiete)

Register für Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes

Lfd.
Nr.

Nummer und Datum 
des Beschlusses

Ortsübliche Bezeich
nung des Schutz

gebietes
Kreis(e)

Gemeinde(n)
Meßtisch-
blatt-Nr.

Größe
ha

Veränderun
gen und son
stige Bemer

kungen

Auf
hebung 
des Be
schlusses 

Datum

Akten
zeichen 

des Vor
ganges

1 2 3 4 5 6 7 $ 9

Anlage 4
zu vorstehender 

Erster Durchführungsbestimmung 
(Muster eines Registers 

für Naturdenkmäler)

Register für Naturdenkmäler des Kreises

Reg.-
Nr.

Nummer und 
Datum des 
Beschlusses

Art, Name 
des Natur
denkmales

Gemeinde,
Eigentümer

Meßtischblatt- 
Nr., Koordi

naten

Umfang und 
Art der mit
geschützten 
Umgebung

Veränderun
gen und son
stige Bemer- 

kungen

Aufhebung 
des Beschlus

ses 
Datum

Akten* 
zeicheri 

des Vor
ganges

1 2 3 4 5 ö 7 8 9

*


